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Bin Lichtstrahl.

Der zürcherische Regierungsrat stellt dem Kantonsrat

einen Entwurf zu einem abgeänderten Gesetz über
die Wahlen und' Abstimmungen zu, das für das

Stimm- und Wahlrecht der Frauen die
folgenden Bestimmungen enthält:

„§ 5. Bei Wahlen der Mitglieder und der Präsidenten

der Primär- und Sekundarschulpflegen, der Kirchenpflegen,

selbständiger Armenpflegen, ferner der Bezirks-
scbul- und Bezirkskirchenpflegen, der Kirchensynode,
sowie der Primär- und Sekundarlehrer und der Geistlichen
sind auch Schweizerbürgerinnen, die das 20. Altersjahr
zurückgelegt haben und nicht im Aktivbürgerrecht
eingestellt sind, stimmberechtigt.

§ 10. Stimmberechtigte Frauen sind in diejenigen
Behörden und Aemter wählbar, bei denen sie das Stimmrecht

besitzen. Ebenso können sie in den Kirchenrat,
Erziehungsrat sowie in die dem Regierungsrat beigegebenen

Kommissionen als stimmberechtigte Mitglieder
gewählt werden.

Vorbehalten bleiben die Bestimmungen anderer
Gesetze, welche 'Schweizerbürgerinnen auch für andere
Aemter als wählbar erklären."

Die Völkerbundsversammlung.

Am 5. September d. Js. hat die zweite Tagung der

Völkerbundsversammlung ihre Arbeiten begonnen. 48
Staaten sind dabei vertreten; somit 7 mehr als letztes

Jahr: Oesterreich, Albanien, Bulgarien, Costa Rica, Finnland,

Honduras und Luxemburg. Die Versammlung
wurde von einem chinesischen Delegierten, Hrn.
Wellington Koo, eröffnet, dem als Vorsitzender der
Versammlung der Jonkheer van Karnebeek nachfolgte.
Dieser Junker sieht aber keineswegs junkerhaft aus. Im
Gegenteil, ich bemerke, daß in dieser Tagung der
Präsidentenstuhl vom letzten Jahr verschwunden ist, und
daß der Präsident auf keinem besseren Stuhl sitzt als
seine Sekretäre links und rechts. Das ist demokratisch,
demokratischer wohl als in allen Parlamenten der Welt.
Doch ist die Freiheitsglocke aus dem Alabamasaal zur
gleichen Zeit auch vom Präsidententische verschwunden,
und das hat mit der Demokratie nichts zu tun.

Sonst bietet der Saal ziemlich denselben Anblick
wie letztes Jahr, und man sieht die bekannten
Persönlichkeiten, die guten, auf welche man so viel Hoffnung
setzt, die schlechten auch, leider, die als Vertreter eines

engen nationalistischen Standpunktes bei allen großen
Fragen, welche die Gesamtheit angehen, Hindernisse in
den Weg legen und den Wagen zum Stehen bringen.
Eine der ersten und vornehmsten Arbeiten des Völkerbundes

ist in dieser Tagung vollendet worden: der
internationale Gerichtshof ist nün konstituiert mit 15 Richtern

aus allen Weltteilen, die 40 Länder vertreten. Daß
die Schweiz durch Hrn. Max Huber, Professor des Völkerrechts

an der Universität Zürich, vertreten ist, bedeutet
nicht nur eine Ehre für unser Land, sondern eine wertvolle

Mitarbeit für die neue Instanz. Nun besteht das

Mittel, um die Lösung streitiger Punkte zwischen den
Nationen mittelst Gewalt — den Krieg — durch
friedliches Schlichten — den Schiedsspruch — zu ersetzen.
In der Sitzung vom 21. September erklärte der Präsident,
daß alles getan werden soll, damit der internationale
Gerichtshof seine Tätigkeit baldigst beginnen könne.
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